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Zusätze.

Seite 12 (Zeile 13 von oben) lies: Brüger von Jena.
Seite 16 unten: Die Parität wurde 1841 beseitigt für den Grossen Rat,

nicht aber für den Kantonsschulrat, die Regierung und das

Obergericht; für letzteres blieb sie auch 1852 noch bestehen.

Im weiteren s. S. 46.

Seite 18 (Ziffer 5): Der vom Regierungsrate der Dreierkommission
zugewiesene, 1861 dem Grossen Rat vorgelegte Entwurf der

Hypothekarordnung war Welti's persönliche Arbeit.


	Zusätze

